
 
 
 
 
Information für Schulen und Kindergärten, 
die an der Schulmilchaktion teilnehmen! 
 
 
 
 
Um die Schulmilchprodukte günstiger beziehen zu kön nen, 
müssen folgende Richtlinien eingehalten werden: 
 
 
 

Schulmilchprodukte dürfen nicht  für die Zubereitung von Mahlzeiten  
in Ihrer Einrichtung verwendet werden 
 
 
Schulmilchprodukte dürfen nur  zum Verbrauch durch die Kinder  in 
Ihrer Einrichtung  verwendet werden 
 
 
entsprechende Belege , wie z.B. Rechnungen, Zahlungsbelege, Bestell- 
und Kassierlisten und die Nachweise über Schüler/Kinderanzahl und 
Öffnungstage sind vier Jahre  vom Ende des Kalenderjahres an, auf 
das sie sich beziehen, sicher und geordnet aufzubewahren , soweit 
nicht längere Aufbewahrungsfristen nach anderen Vorschriften 
bestehen 

 
 

den Prüfern der entsprechenden Behörden  sind die einschlägigen 
Unterlagen zur Einsicht vorzulegen 
 

 
Abgabepreise  an Kinder dürfen nicht höher als die lt. 
Preisaushangliste des Lieferanten sein 
 

 
Schulmilchposter  muss am Haupteingang dauerhaft angebracht 
werden 
 

 
www.ama.at  www.rund-um-schulmilch.at  
 
 


